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ÜBERNAHME STURMGEWEHR 57 WIRFT ETLICHE FRAGEN AUF 

ZU DEN ANGEBL. LAUFENDEN VERFAHREN UND ZUSTAND DER WAFFE VON :JOSEF RUTZ» 

Grüezi Herr Ravi Landolt 

Wie Sie wissen müssten, bin ich derjenige, der die Waffe meines Bruders :Josef zu Eigentum von 

diesem übernehme, sollte die Willkür im Kanton Schaffhausen noch weiter gegen Ihn entarten.  

Wie Josef mir berichtet hat, scheinen sich die gegen ihn gerichteten Anwürfe jedoch nacheinan-

der in Luft aufzulösen. Ehe ich die Waffe übernehme, erwarte ich, dass Sie Ihre eigenartigen Ver-

fahren ordnungsgemäss zu Ende führen, ehe Sie mit einer etwaigen Vernichtung des persönli-

chen Eigentumes von :Josef weitere Macht-Willkür demonstrieren.  

Sie wissen, dass Ihnen betreffend der Klägerin aus dem Kanton Zürich, im juristischen Sinne 

IHRE ‘Felle davon geschwommen sind’? Bekanntlich ist die ehemalige Polizistin bis zum Bundes-

gericht über alle Instanzen mit ihren fantasievollen Klagen gescheitert.  

Mit Herr Keller - glaub ich - bin ich verblieben, dass die Waffe, welche auch mich mit einem Schüt-

zenkönigs-Titel verbindet, keinesfalls vernichtet, sondern an mich übergeben wird.  

Hiermit bitte ich Sie um Klärung der nachstehenden Fragen: 

1. Werden Sie die fehlerhaften Annahmen zurücknehmen und die Waffe :Josef :Rutz rechtskon-

form und bedingungslos zurückerstatten? 

2. Falls ‘NEIN’ - wer ist in dieser Angelegenheit der für mich zuständige Ansprechpartner? - Voll-

ständige Adresse, Tel. u. E-Mail. 

3. Ist das Stgw. 57 ordnungsgemäss gewartet worden? Soviel ich weiss, wurde es meinem Bru-

der nach einem Schiessen entwendet, sodass ihm das Reinigen und Fetten verunmöglicht 

wurde.  

Es verbleibt mit freundlichen Grüssen 
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